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Vorbemerkungen zum Nachtrag 5, gültig ab 1. Januar 2025 

Aufgrund von Änderungen im AHVG gilt neu nur die durch eine ge-
mäss Art. 68b Abs. 1 Bst. a-c AHVG zugelassene Stelle durchge-
führte Kontrolle als Arbeitgeberkontrolle. Die Rz 1003 wird entspre-
chend angepasst.  

Aufgrund von Änderungen im AHVG und in der AHVV wurden bei 
den Rz 1002, 1003 und 2004.2 die Artikel bei den Verweisen auf 
AHVG und AHVV angepasst. 

Die Checkliste für die Arbeitgeberkontrolle (vgl. Anhang 3 sowie Do-
kumente | BSV Vollzug (admin.ch)) wurde aufgrund der neuen Re-
gelungen betr. Telearbeit im EU-Raum (vgl. hierzu die WVP) aktuali-
siert.  

Die Änderungen sind mit dem Vermerk 1/25 gekennzeichnet. 
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